
 
 
Bürgermeister/in Beigeordnete/r Fachbereichsleiter/in 
 
Die Stadtverordnetenversammlung  hat in ihrer Sitzung am  
Der Hauptausschuss  hat in seiner Sitzung am  
 
den empfohlenen Beschluss mit  Änderung(en) und  Ergänzung(en)  gefasst  nicht gefasst.  
 
 
F.d.R.d.A. 

Vorlage 
  öffentlich 
   nichtöffentlich Vorlage-Nr.: 445/06 

Der Bürgermeister 
Fachbereich/Abt.: 4 
 
Hoch- und Tiefbau, Stadt- und 
Ortsteilpflege 
 
 

zur Vorberatung an:  Hauptausschuss 
   Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 
   Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 
   Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 
   Bühnenausschuss 
   Ortsbeiräte/Ortsbeirat:       
         
zur Unterrichtung an:   Personalrat Datum:  06. Okt. 2006     
zum Beschluss an:  Hauptausschuss 
   Stadtverordnetenversammlung 

 
Betreff: Aufhebung des Baubeschlusses: Nördliche Erschließung des Gewerbegebiets Handelsstraße- Straße zum 
              Spitzenheizwerk 
              Beschluss-Nr. 496/19/96 der 19. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 19. September 1996          

Beschlussentwurf:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt die Aufhebung des Baubeschlusses (Beschluss-Nr.496/19/96) 
für die Baumaßnahme  
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 keine  im Verwaltungshaushalt  im Vermögenshaushalt 
 Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt.  Die Mittel werden im Haushaltsplan eingestellt. 

 
Einnahmen:                     Ausgaben:                    Haushaltsstelle:                     Haushaltsjahr:       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Mittel stehen nicht zur Verfügung. 
 Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:       
 Mindereinnahmen werden in folgender Höhe wirksam:        

      Deckungsvorschlag:       
 
Datum/Unterschrift Kämmerer/Kämmerin: ___________________________________/ 
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1. Begründung 
 
Entsprechend dem Baubeschluss vom 19.09.1996 war der Neubau des 1. Bauabschnittes einer 
Erschließungsstraße zwischen Spitzenheizwerk und Anbindung an den Kaufweg geplant. 
Diese Straße sollte unter anderem für die Erschließung von Gewerbeflächen an die vorhandenen Gleisanlagen 
genutzt werden. 
 
Die Realisierung dieses Baubeschlusses wird nach derzeitigen Planungen nicht vor dem Jahr 2010 erfolgen 
können. Sollte danach durch eventuelle Neuansiedlung von Gewerbe Bedarf an einer Erschließungsstraße 
bestehen, wird zum gegebenen Zeitpunkt ein neuer Baubeschluss vorbereitet. Im Zuge dessen wird dann auch die 
Kostenschätzung aktualisiert.  
 
Die verspätete Umsetzung des 1. Bauabschnittes nach dem 2. und 3. Bauabschnitt war zur Beschlussfassung im 
Jahr 1996 nicht absehbar, so dass eine Aufhebung des Baubeschlusses nunmehr notwendig ist. 
 
 


